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I

(Mitteilungen)

RAT

ENTSCHLIESSUNG DES RATES

vom 25. Mai 2000

über ein gemeinschaftsweites Netz einzelstaatlicher Einrichtungen für die außergerichtliche Beile-
gung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten

(2000/C 155/01)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

1. STELLT FEST, daß neue Formen der Vermarktung von Wa-
ren und Dienstleistungen, insbesondere der elektronische
Geschäftsverkehr, in rascher Entwicklung begriffen sind
und damit auch der Umfang der von den Verbrauchern
getätigten grenzüberschreitenden Transaktionen zunimmt,
was sich mit der Einführung des Euro noch weiter verstär-
ken wird;

2. BEKR˜FTIGT sein Anliegen, das Vertrauen der Verbraucher
in das Funktionieren des Binnenmarktes sowie deren Fähig-
keit zu stärken, die Möglichkeiten dieses Marktes in vollem
Umfang zu nutzen;

3. IST DER AUFFASSUNG, daß zu diesem Zweck neben einem
verbesserten Zugang zum Recht, wie ihn auch der Euro-
päische Rat auf seiner Tagung vom 15. und 16. Oktober
1999 in Tampere gefordert hat, die Entwicklung praktika-
bler, wirksamer und kostengünstiger Verfahren für die au-
ßergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkei-
ten auf einzelstaatlicher sowie � in geeigneter Form �
auch auf Gemeinschaftsebene gefördert werden sollte;

4. BETONT, daß jede Initiative auf folgenden Grundsätzen be-
ruhen sollte:

� sie sollte von freiwilliger Beteiligung ausgehen;

� sie sollte den Verbrauchern das in Artikel 6 Absatz 1
der Europäischen Menschenrechtskonvention aner-
kannte Klagerecht nicht vorenthalten;

� andere Rechtsbehelfe oder verwaltungsrechtliche Be-
schwerden sollten nicht beeinträchtigt werden;

� die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, Traditionen
und Gepflogenheiten ebenso wie das Übereinkommen
vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen sollten in vollem Um-
fang berücksichtigt werden;

� den laufenden Beratungen über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen sollte nicht
vorgegriffen werden;

5. VERWEIST auf seine Schlußfolgerungen vom 25. November
1996 zum Aktionsplan der Kommission für den Zugang
der Verbraucher zum Recht und die Beilegung von Rechts-
streitigkeiten der Verbraucher im Binnenmarkt, in dem auf
ein Formblatt für Verbraucherbeschwerden Bezug genom-
men wird, sowie auf seine Entschließung vom 19. Januar
1999 über die Verbraucherdimension der Informations-
gesellschaft (1);

6. STELLT FEST, daß die Empfehlung 98/257/EG der Kommis-
sion betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für
die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstrei-
tigkeiten zuständig sind, einen wichtigen Beitrag zur Schaf-
fung und Entwicklung entsprechender einzelstaatlicher Ein-
richtungen darstellt;

7. STELLT FEST, daß es in den Mitgliedstaaten außergerichtliche
Einrichtungen gibt, die nicht in den Anwendungsbereich
der Empfehlung 98/257/EG fallen, da sie nicht förmlich
eine Lösung vorschlagen und/oder auferlegen, sondern le-
diglich versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden,
und von denen daher nicht erwartet wird, daß alle in
dieser Empfehlung festgelegten Grundsätze anwenden, ob-
wohl sie gleichfalls eine nützliche Rolle für die Verbraucher
spielen;

8. BEGRÜSST das Arbeitsdokument der Kommission über die
Schaffung eines europäischen außergerichtlichen Netzes;

9. BEGRÜSST den Vorschlag der Kommission, in das europäi-
sche außergerichtliche Netz gegebenenfalls auch einschlä-
gige außergerichtliche Einrichtungen und Systeme einzube-
ziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der Empfeh-
lung 98/257/EG fallen, und schlägt vor, daß die Mitglied-
staaten dafür Sorge tragen, daß diese Einrichtungen und
Systeme alle gemäß Nummer 11 Ziffer 5 zu entwickelnden
Kriterien anwenden;

10. ERSUCHT die Mitgliedstaaten,

(1) darauf hinzuwirken, daß die Tätigkeiten der Einrichtun-
gen für die außergerichtliche Beilegung von Verbrau-
cherrechtsstreitigkeiten, auch im Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Transaktionen, und gegebenen-
falls die Schaffung solcher Einrichtungen auf der
Grundlage der Empfehlung 98/257/EG gefördert wer-
den;
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(2) unter Berücksichtigung von Nummer 4 und unter Be-
rücksichtigung der laufenden Beratungen in den betei-
ligten Kreisen zudem in jedem Mitgliedstaat eine zen-
trale Stelle (Verbindungsstelle) einzurichten oder zu be-
nennen, die Verbrauchern Informationen erteilt, sie be-
rät und ihnen praktische Unterstützung und praktische
Hilfestellung leistet, um ihnen den Zugang zu den ein-
schlägigen außergerichtlichen Einrichtungen und Syste-
men auf nationaler Ebene oder im Land des Lieferanten
sowie auch zu den Kontaktstellen in den anderen Mit-
gliedstaaten zu erleichtern;

(3) darauf hinzuwirken, daß die Berufs- und Wirtschafts-
verbände und die Verbraucherverbände zusammen-
arbeiten, um

� einen Beitrag zu den Tätigkeiten der außergericht-
lichen Einrichtungen und der Kontaktstellen zu lei-
sten,

� in diesem Zusammenhang die Schaffung neuer Ver-
fahren zur Streitbeilegung zu fördern, insbesondere
in Form von On-line-Systemen;

(4) auf die Unternehmen wie auch auf die Berufs- und
Wirtschaftsverbände einzuwirken, damit sie sich in
den Mitgliedstaaten, in denen sie oder ihre Mitglieder
geschäftliche Beziehungen zu Verbrauchern unterhal-
ten, einschlägigen außergerichtlichen Einrichtungen an-
schließen oder ihnen beitreten;

(5) der Kommission, soweit noch nicht geschehen, die Ein-
richtungen anzugeben, die den Grundsätzen der Emp-
fehlung 98/257/EG genügen, sowie gegebenenfalls auch
andere außergerichtliche Einrichtungen oder Systeme;

11. ERSUCHT die Kommission,

(1) die Mitgliedstaaten gegebenenfalls bei der Förderung
der Tätigkeiten der bestehenden außergerichtlichen Ein-
richtungen und bei der Gründung solcher Einrichtun-
gen in technischer Hinsicht zu unterstützen;

(2) Maßnahmen zur leichteren Vernetzung der einzelstaat-
lichen zentralen Stellen zu treffen, wodurch ein ge-
meinschaftsweites außergerichtliches Netz gebildet
und die außergerichtliche Beilegung von grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten erleichtert werden soll;

(3) das vorstehend genannte Netz im Einklang mit dem
Beschluß Nr. 283/1999/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. Januar 1999 über einen
allgemeinen Rahmen für Gemeinschaftstätigkeiten zu-
gunsten der Verbraucher (1) und unter Wahrung des
darin festgelegten Finanzrahmens zu unterstützen;

(4) für die Einrichtung und Koordinierung der einzelstaat-
lichen zentralen Stellen technische Hilfe zu leisten, ins-
besondere indem sie On-line-Kommunikationstech-
nologie und Übersetzungskapazitäten bereitstellt;

(5) in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ge-
meinsame Kriterien für die Beurteilung außergericht-
licher Einrichtungen, die nicht unter die Empfehlung
98/257/EG fallen, zu entwickeln; diese Kriterien sollten
unter anderem die Qualität, die Fairness und die Wirk-
samkeit dieser Einrichtungen sicherstellen;

(6) außerdem zu erwägen, den außergerichtlichen Einrich-
tungen und zentralen Stellen nahezulegen, soweit wie
möglich praktische Vorkehrungen zugunsten der Ver-
braucher zu entwickeln, wie gegebenenfalls � ins-
besondere bei der Beilegung grenzüberschreitender
Streitigkeiten bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz
� die Anwendung eines schriftlichen oder On-line-Ver-
fahrens, um dem Verbraucher Reisetätigkeiten zu er-
sparen;

12. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, die Kommission über die Ent-
wicklung der einzelstaatlichen Einrichtungen und der zen-
tralen Stellen auf dem laufenden zu halten, und ERSUCHT
die Kommission, dem Rat regelmäßig über die Entwicklung
eines europäischen außergerichtlichen Netzes und anderer
für ähnliche Zwecke errichteter spezialisierterer Netze Be-
richt zu erstatten.
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KOMMISSION

Zinssatz der Europäischen Zentralbank für Hauptrefinanzierungsgeschäfte am 1. Juni 2000:

3,75 %

Euro-Wechselkurs (1)

5. Juni 2000

(2000/C 155/02)

1 Euro = 7,4640 Dänische Kronen

= 336,88 Griechische Drachmen

= 8,3280 Schwedische Kronen

= 0,6230 Pfund Sterling

= 0,9433 US-Dollar

= 1,3905 Kanadische Dollar

= 101,510 Yen

= 1,5734 Schweizer Franken

= 8,2870 Norwegische Kronen

= 70,94375 Isländische Kronen (2)

= 1,6164 Australische Dollar

= 2,0068 Neuseeland-Dollar

= 6,53235 Rand (2)
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Euro-Wechselkurs (1)

1. Juni 2000

(2000/C 155/03)

1 Euro = 7,4638 Dänische Kronen

= 337,00 Griechische Drachmen

= 8,3560 Schwedische Kronen

= 0,6240 Pfund Sterling

= 0,9330 US-Dollar

= 1,3958 Kanadische Dollar

= 101,410 Yen

= 1,5740 Schweizer Franken

= 8,3210 Norwegische Kronen

= 70,48835 Isländische Kronen (2)

= 1,6306 Australische Dollar

= 2,0358 Neuseeland-Dollar

= 6,53100 Rand (2)

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
(2) Quelle: Kommission.

Euro-Wechselkurs (1)

2. Juni 2000

(2000/C 155/04)

1 Euro = 7,4636 Dänische Kronen

= 337,00 Griechische Drachmen

= 8,3615 Schwedische Kronen

= 0,6251 Pfund Sterling

= 0,9355 US-Dollar

= 1,3944 Kanadische Dollar

= 101,620 Yen

= 1,5729 Schweizer Franken

= 8,3120 Norwegische Kronen

= 70,64155 Isländische Kronen (2)

= 1,6295 Australische Dollar

= 2,0375 Neuseeland-Dollar

= 6,49424 Rand (2)

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
(2) Quelle: Kommission.
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VERZEICHNIS DER VON DER KOMMISSION AN DEN RAT WEITERGELEITETEN DOKUMENTE
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 22.5. BIS 26.5.2000

(2000/C 155/05)

Diese Dokumente sind bei den auf der Rückseite des Amtsblattes aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich

Code Katalognummer Titel
Tag der Annahme

durch die
Kommission

Tag der
Weiterleitung

an den Rat
Seitenzahl

KOM(2000) 179 CB-CO-00-167-DE-C Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Festlegung von
Vorschriften und harmonisierten Verfahrens-
regeln für das sichere Be- und Entladen von
Massengutschiffen (2) (3)

22.5.2000 22.5.2000 66

KOM(2000) 295 CB-CO-00-277-DE-C Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
˜nderung der Richtlinie 92/12/EWG des Rates
in bezug auf die befristeten mengenmäßigen
Beschränkungen für verbrauchsteuerpflichtige
Waren, die aus anderen Mitgliedstaaten nach
Schweden verbracht werden (2)

22.5.2000 22.5.2000 8

KOM(2000) 309 CB-CO-00-288-DE-C Vorschlag für einen Beschluß des Rates über
die Unterzeichnung im Namen der Gemein-
schaft eines Abkommens in Form eines Brief-
wechsels zur ˜nderung des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der
Sozialistischen Republik Vietnam über den
Handel mit Textilwaren und Bekleidung und
zur Genehmigung seiner vorläufigen Anwen-
dung

22.5.2000 22.5.2000 94

KOM(2000) 273 CB-CO-00-258-DE-C Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur
zweiten ˜nderung der Verordnung (EG) Nr.
2742/1999 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in den
Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemein-
schaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschrän-
kungen (2000) und zur ˜nderung der Verord-
nung (EG) Nr. 66/98 (2) (3)

23.5.2000 23.5.2000 16

KOM(2000) 308 CB-CO-00-284-DE-C Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel
251 Absatz 2 Buchstabe c) des EG-Vertrags zu
den Abänderungen des Europäischen Par-
laments des Gemeinsamen Standpunkts des
Rates betreffend den Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über Maßnahmen für die Erhaltung
und nachhaltige Bewirtschaftung tropischer
und anderer Wälder in Entwicklungsländern (3)

24.5.2000 24.5.2000 5

KOM(2000) 316 CB-CO-00-290-DE-C Bericht der Kommission an den Rat, das Euro-
päische Parlament und den Wirtschafts- und
Sozialausschuß über die Anwendung mengen-
mäßiger Beschränkungen durch Dänemark,
Finnland und Schweden in bezug auf ver-
brauchsteuerpflichtige Waren, die Privatper-
sonen für den Eigenverbrauch aus anderen
Mitgliedstaaten in das Hoheitsgebiet dieser
Länder verbringen dürfen

24.5.2000 24.5.2000 15
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Code Katalognummer Titel
Tag der Annahme

durch die
Kommission

Tag der
Weiterleitung

an den Rat
Seitenzahl

KOM(2000) 283 CB-CO-00-296-DE-C Vorschlag für einen Beschluß des Rates über
einen gemeinschaftlichen Standpunkt zu einer
˜nderung des Protokolls Nr. 3 über die Be-
stimmung des Begriffs ÐErzeugnisse mit Ur-
sprung in� oder ÐUrsprungserzeugnisse� und
über die Methoden der Zusammenarbeit der
Verwaltungen des Europa-Mittelmeer-Interims-
assoziationsabkommens über Handel und Zu-
sammenarbeit zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft einerseits und der Palästinensischen
Befreiungsorganisation (PLO) zugunsten der
Palästinensischen Behörde für das Westjordan-
land und den Gazastreifen andererseits

25.5.2000 25.5.2000 8

KOM(2000) 321 CB-CO-00-291-DE-C Geänderter Vorschlag für einen Beschluß des
Europäischen Parlaments und des Rates über
das Europäische Jahr der Sprachen 2001 (2) (3)

24.5.2000 25.5.2000 15

KOM(2000) 325 CB-CO-00-295-DE-C Bericht der Kommission an den Rat, das Euro-
päische Parlament und den Wirtschafts- und
Sozialausschuß über die Durchführung der
Verordnung (EWG) Nr. 3911/92 des Rates
über die Ausfuhr von Kulturgütern und der
Richtlinie 93/7/EWG des Rates über die Rück-
gabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats verbrachten Kul-
turgütern (3)

25.5.2000 25.5.2000 23

KOM(2000) 310 CB-CO-00-285-DE-C Stellungnahme der Kommission gemäß Artikel
251 Absatz 2 Buchstabe c) des EG-Vertrags zu
den Abänderungen des Europäischen Par-
laments des Gemeinsamen Standpunkts des
Rates betreffend den Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über Maßnahmen zur Förderung
der vollen Einbeziehung der Umweltaspekte
in den Entwicklungsprozeß der Entwick-
lungsländer (3)

25.5.2000 26.5.2000 5

KOM(2000) 326 CB-CO-00-299-DE-C Vorschlag für einen Beschluß des Rates betref-
fend die Unterzeichnung und den Abschluß
eines internationalen Abkommens in Form ei-
ner vereinbarten Niederschrift zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Republik
Korea über den Weltmarkt im Schiffbausektor

26.5.2000 26.5.2000 9

(1) Dieses Dokument enthält ein Formblatt ÐAuswirkungen des Vorschlags auf die Unternehmen, insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)�.
(2) Dieses Dokument wird im Amtsblatt veröffentlicht.
(3) Text von Bedeutung für den EWR.
NB: Die KOM-Dokumente sind im Jahresabonnement bzw. im thematischen Abonnement oder als Einzelnummer erhältlich; in diesem Fall richtet sich

der Preis nach der Seitenzahl.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.1978 � Telecom Italia/News Television/Stream)

(2000/C 155/06)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 25. Mai 2000 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel 4 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (2), bei
der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Die Telecom Italia SpA, Turin, Italien, und
die News Television Limited, London, Vereinigtes Königreich, die von der US-amerikanischen The News
Corporation Limited kontrolliert wird, erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der
genannten Verordnung die gemeinsame Kontrolle bei dem Unternehmen Stream SpA, Rom, Italien, durch
Aktienkauf.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

� Telecom Italia: Telekommunikationsdienstleistungen;

� News Gruppe: Verlagsprodukte im Vereinigten Königreich, Produktion und Verbreitung von Filmen und
Fernsehsendungen, Conditional-Access-Systeme für Pay-TV

� Stream: Pay-TV.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusammenschluß
unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffent-
lichung eingehen. Sie können durch Telefax (Fax (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder auf dem Postweg,
unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.1978 � Telecom Italia/News Television/Stream, an folgende
Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb,
Direktion B � Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

DE6.6.2000 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 155/7

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.
(2) ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.



III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

˜nderung der Bekanntmachung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von geschlif-
fenem Langkornreis nach bestimmten Drittländern

(2000/C 155/07)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 295 vom 15. Oktober 1999)

Seite 15, Titel ÐGegenstand�, Ziffer 2, wird wie folgt geändert:

Ð2. Die Gesamtmenge, auf die sich die Festsetzung der Höchstausfuhrerstattung gemäß Artikel 1 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
299/95 (4), beziehen kann, beträgt ungefähr 30 000 Tonnen.�

˜nderung der Bekanntmachung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von geschlif-
fenem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A, nach bestimmten Drittländern

(2000/C 155/08)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 295 vom 15. Oktober 1999)

Seite 12, Titel ÐGegenstand�, Ziffer 2, wird wie folgt geändert:

Ð2. Die Gesamtmenge, auf die sich die Festsetzung der Höchstausfuhrerstattung gemäß Artikel 1 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
299/95 (4), beziehen kann, beträgt ungefähr 60 000 Tonnen.�
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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Aktionen im Rahmen des spezi-
fischen Programms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration ÐWettbewerbs-

orientiertes und nachhaltiges Wachstum�

Kennung der Aufforderung: Growth Juni 2000

(2000/C 155/09)

1. Gemäß dem Beschluß des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Dezember 1998 über das Fünfte Rahmen-
programm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich For-
schung, technologische Entwicklung und Demonstration
(FTE) für den Zeitraum 1998�2002 (1) (nachstehend ÐFünf-
tes Rahmenprogramm� genannt) und der Entscheidung des
Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm
für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstra-
tion im Bereich Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges
Wachstum (2) (nachstehend Ðspezifisches Programm� ge-
nannt) fordert die Europäische Kommission hiermit zur Ein-
reichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Aktionen im
Rahmen des spezifischen Programms auf.

Nach Artikel 5 des spezifischen Programms erstellte die
Europäische Kommission als Grundlage für die Durchfüh-
rung des spezifischen Programms ein überarbeitetes Arbeits-
programm (Growth Arbeitsprogramm 2000) für diese Auf-
forderung (3) mit den genauen Zielen und FTE-Prioritäten
und einem vorläufigen Zeitplan für deren Umsetzung. Die
in dieser Aufforderung genannten Ziele, Prioritäten, der vor-
läufige Haushalt und die Arten indirekter FTE-Aktionen ent-
sprechen denen des Arbeitsprogramms.

2. Diese Aufforderung betrifft Vorschläge im Sinne von Punkt
4 dieser Aufforderung, die innerhalb einer festen Einrei-
chungsfrist eingehen müssen, nach deren Ablauf die Bewer-
tung stattfindet. Vorschläge, die die Einreichungsfrist nicht
einhalten, werden im Rahmen dieser Aufforderung nicht
berücksichtigt werden.

Vorschläge, die im Rahmen durchgehend offener Einrei-
chungsschemen der am 16. März 1999 (4) veröffentlichten
Aufforderung (Kennung der Aufforderung: Growth 1999)
für Marie-Curie-Ausbildungsstipendien, KMU-spezifische-
Maßnahmen, Begleitmaßnahmen und Interessenbekundun-
gen vorgelegt werden, können weiterhin unter den Bedin-
gungen und gemäß der Beschreibung sowie unter Berück-
sichtigung der im revidierten Arbeitsprogramm aufgeführ-
ten Bedingungen und Prioritäten eingereicht werden.

3. Das spezifische Programm wird durch indirekte FTE-Aktio-
nen nach Maßgabe der Anhänge II und IV des Fünften

Rahmenprogramms und des Anhangs III des spezifischen
Programms umgesetzt.

Eine Beschreibung der Bewertungs- und Auswahlkriterien
und der für diese Aufforderung relevanten Modalitäten be-
findet sich im Fünften Rahmenprogramm, im spezifischen
Programm, im Beschluß des Rates vom 22. Dezember 1998
über die Regeln für die Teilnahme von Unternehmen, For-
schungszentren und Hochschulen sowie für die Verbreitung
der Forschungsergebnisse zur Umsetzung des Fünften Rah-
menprogramms (5) (nachstehend ÐRegeln für die Teilnahme
und Verbreitung� genannt) und im revidierten Arbeitspro-
gramm. Nähere Ausführungen sind im Handbuch für die
Bewertungsverfahren von Projektvorschlägen im Fünften
Rahmenprogramm (6), zusammen mit dem Anhang über
das spezifische Programm, und in der Verordnung (EG)
Nr. 996/1999 über die Umsetzung der Regeln für die Teil-
nahme und Verbreitung (7) enthalten.

Auskünfte zu diesen Regeln und zur Vorbereitung und Ein-
reichung von Vorschlägen sind im Leitfaden für Antragstel-
ler enthalten, der ebenso wie das überarbeitete Arbeitspro-
gramm und weitere Informationen zu dieser Aufforderung
bei der Europäischen Kommission unter folgender Anschrift
erhältlich ist:

Europäische Kommission
GD Forschung � C � Growth Juni 2000
E-mail: growth@cec.eu.int
Fax (32-2) 296 67 57
Web: http://www.cordis.lu/growth

4. Diejenigen, die nach den Regeln für die Teilnahme und
Verbreitung an indirekten FTE-Aktionen des spezifischen
Programms teilnehmen können, werden hiermit aufgefor-
dert, Vorschläge für FTE, Demonstrations- und kombinierte
Aktivitäten, thematische Netze und konzertierte Aktionen
zu folgenden Forschungszielen des Arbeitsprogramms ein-
zureichen. Für Vorschläge für FTE, Demonstrations- und
kombinierte Aktivitäten bieten die Dienste der Kommission
die Möglichkeit einer Vorprüfung des Vorschlages (Ðpre-pro-
posal check�) (8).
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LEITAKTION ÐINNOVATIVE PRODUKTE, VERFAHREN UND
ORGANISATIONSFORMEN� (vorläufiger Haushalt
70 Mio. EUR)

Alle Forschungsziele in dieser Leitaktion sind für themati-
sche Netze und konzertierte Aktionen geöffnet.

FTE Vorschläge können ausschließlich folgende Ðgezielte For-
schungsmaßnahmen� (TRA � ÐTargeted Research Actions�)
betreffen:

1.5 TRA ÐProdukte�: evolutionäre wertschöpfende und res-
sourcenschonende Produktdienstleistungen, einschließ-
lich miniaturisierter Systeme

LEITAKTION ÐNACHHALTIGE MOBILIT˜T UND INTER-
MODALIT˜T� (vorläufiger Haushalt 102 Mio. EUR)

Für diese Leitaktion gibt es zusätzliche Informationen zum
revidierten Arbeitsprogramm.

2.1 Sozioökonomische Szenarien für die Mobilität von Per-
sonen und Gütern

2.2 Infrastrukturen und ihre Schnittstellen mit Verkehrsmit-
teln und Verkehrssystemen

2.3 Modale und intermodale Verkehrsmanagementsysteme

LEITAKTION ÐLANDVERKEHRSTECHNOLOGIEN UND
MEERESTECHNOLOGIEN� (vorläufiger Haushalt
2 Mio. EUR)

Alle Forschungsziele in dieser Leitaktion sind nur für the-
matische Netze und konzertierte Aktionen geöffnet.

LEITAKTION ÐNEUE PERSPEKTIVEN FÜR DIE LUFTFAHRT�
(vorläufiger Haushalt 5 Mio. EUR)

Alle Forschungsziele in dieser Leitaktion sind nur für the-
matische Netze und konzertierte Aktionen geöffnet.

GENERISCHE T˜TIGKEITEN (der vorläufige Haushalt für
die generische Tätigkeit 1A und für die generische Tä-
tigkeit 1B beträgt 80 Mio. EUR; der vorläufige Haus-
halt für die generische Tätigkeit 2 beträgt 1 Mio. EUR)

GENERISCHE T˜TIGKEIT 1A: WERKSTOFFE UND DEREN PRO-
DUKTIONS- UND WEITERVERARBEITUNGSTECHNOLOGIEN

5.1 Generische Werkstofftechnologien mit Querschnittscha-
rakter

5.2 Fortgeschrittene Funktionswerkstoffe

5.3 Nachhaltige Chemie

5.4 Erweiterung der Möglichkeiten von Strukturwerkstoffen
und Steigerung ihrer Langlebigkeit

Alle diese Forschungsziele sind für FTE-Vorschläge, thema-
tische Netze und konzertierte Aktionen geöffnet.

GENERISCHE T˜TIGKEIT 1B: NEUE UND VERBESSERTE WERK-
STOFFE UND PRODUKTIONSTECHNOLOGIEN IM STAHL-
BEREICH

5.5 Eisen- und Stahlproduktion

5.6 Gießen und Walzen von Stahl sowie weitere Behand-
lung

5.7 Verwendung von Stahl

Alle diese Forschungsziele sind für FTE-Vorschläge, thema-
tische Netze und konzertierte Aktionen geöffnet.

GENERISCHE T˜TIGKEIT 2: MESS- UND PRÜFWESEN

Alle Forschungsziele in dieser generischen Tätigkeit 2 sind
nur für thematische Netze und konzertierte Aktionen geöff-
net.

Bei der Einreichung eines Vorschlags für ein FTE-Projekt, ein
Demonstrationsprojekt, ein kombiniertes Projekt oder eine
Koordinierungsaktion kann zusammen mit dem Vorschlag
eine Bewerbung um ein Stipendium für junge Forscher aus
Entwicklungsländern eingereicht werden. Weitere Einzelhei-
ten zu diesem Förderprogramm sind dem Leitfaden für An-
tragsteller zu entnehmen.

Die Frist für die Einreichung von Vorschlägen ist der 29.
September 2000, 17.00 Uhr.

5. Die Vorschläge müssen innerhalb der geltenden Frist auf
einem der folgenden Wege eingereicht werden:

� per Post, vorzugsweise als Einschreiben (es gilt das
Datum des Poststempels) an die folgende Anschrift:

Growth Juni 2000
Research Proposal Office
Square/Plein FrŁre Orban 8
B-1040 Brüssel

� mittels Kurierdienst (1) oder eigenhändig gegen Emp-
fangsbestätigung an:

Growth Juni 2000
Research Proposal Office
Square/Plein FrŁre Orban 8
B-1040 Brüssel

� mit elektronischer Post; Einzelheiten dafür sind im Leit-
faden für Antragsteller enthalten. In diesem Fall sind
zwei Dateien einzurichten. Die erste ist eine kleine Va-
lidierungsdatei mit Basisinformationen zum Vorschlag
und einem individuellen Identifizierungscode. Diese Va-
lidierungsdatei muß bei der Europäischen Kommission
vor Ablauf der oben genannten Frist eingehen. Die
zweite Datei enthält den eigentlichen Vorschlag und
muß unverändert � ersichtlich an dem individuellen
Identifizierungscode � spätestens 48 Stunden nach Ab-
lauf dieser Frist eintreffen.
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(1) Für Kurierdienste, die eine Telefonnummer des Empfängers benöti-
gen, sollte (32-2) 296 02 45 angegeben werden.



Per Post versandte Vorschläge müssen vor Ablauf der ent-
sprechenden Frist aufgegeben werden. Vorschläge, die bei
der Europäischen Kommission bis zu 10 Arbeitstage nach
dieser Frist eingehen, werden angenommen, sofern sie bei
der Post aufgegeben und klar ersichtlich vor Ablauf der Frist
abgestempelt wurden. Durch Kurierdienst oder eigenhändig
eingereichte Vorschläge müssen vor Ablauf der Frist eintref-
fen.

Die Antragsteller werden ersucht, zur Einreichung ihrer Vor-
schläge nur einen der obenbeschriebenen Versandwege zu
verwenden und nur eine Fassung eines Vorschlags einzurei-
chen. Geht ein förderwürdiger Vorschlag sowohl in Papier-
als auch in elektronischer Form ein, wird nur die elektro-
nische Fassung bewertet.

6. Beim gesamten Schriftverkehr zu dieser Aufforderung (z. B.
bei Nachfragen oder bei Einreichung eines Vorschlags) ist
unbedingt die entsprechende Kennung der Aufforderung an-
zugeben.

Bei Einreichung eines Vorschlags � entweder in Papierform
oder elektronisch � akzeptieren die Antragsteller die Bedin-

gungen dieser Aufforderung und der Unterlagen, auf die sie
Bezug nimmt.

Alle bei der Europäischen Kommission eingehenden Vor-
schläge werden streng vertraulich behandelt.

Nach den Regeln für die Teilnahme und Verbreitung der
Ergebnisse und der Verordnung der Europäischen Kommis-
sion für deren Anwendung können die Mitgliedstaaten und
die assoziierten Staaten auf begründeten Antrag Zugang zu
Kenntnissen erhalten, die für politische Entscheidungen re-
levant sind. Diese Kenntnisse müssen aus FTE-Aktionen
stammen, die infolge dieser Aufforderung unterstützt wur-
den und einen Teil des Arbeitsprogramms betreffen, der für
einen solchen Zugang in Frage kommt.

Die Europäische Kommission verfolgt eine Politik der Chan-
cengleichheit. In diesem Zusammenhang werden Frauen be-
sonders ermutigt, entweder Vorschläge einzureichen oder an
ihrer Einreichung mitzuwirken.
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BERICHTIGUNGEN

Dritte Berichtigung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für FTE-Aktionen im Rahmen des
spezifischen Programms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration ÐLebensqualität und

Management lebender Ressourcen� (1999/C 64/13)

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 64 vom 6. März 1999)

(2000/C 155/10)

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für FTE-Aktionen im Rahmen des spezifischen Programms für
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration ÐLebensqualität und Management lebender Ressourcen� (ABl.
C 64 vom 6.3.1999, S. 16 (1)) wird wie folgt geändert:

Der im Anhang zur Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannte Stichtag für die Bewertungsrunde in bezug
auf Begleitmaßnahmen wird vom 12. Juni 2000 auf den 13. Juni 2000 verschoben.
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(1) Zuletzt geändert durch die im ABl. C 361 vom 15.12.1999, S. 14, veröffentlichte Berichtigung.
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